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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.2003

Rechtssatz

Von der Einleitung und Fortführung des Strafverfahrens gegen den Berufungswerber ist abzusehen und die Einstellung

des Strafverfahrens, mangels hinreichender Sicherheit der erwiesenen Täterschaft, zu verfügen, wenn der

Berufungswerber seiner Mitwirkungsp icht dahingehend nachgekommen ist, als er glaubhaft dartun konnte, sich am

Tattag in Augsburg aufgehalten zu haben und mit der Führung und Betreuung seiner beiden Geschäfte beschäftigt

gewesen zu sein.

Schlagworte

Lenkerauskunft, Verweigerung der Lenkerauskunft, Mitwirkungspflicht, Lenker, Halter, Glaubhaftmachung,

Auslandsaufenthalt

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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